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RS OGH 1980/12/15 Bkd58/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1980

Norm

DSt 1872 §2 I

GewO 1973 §103 Abs1 litb Z2

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der während eines anhängigen Rechtsstreites die Führung von Vergleichsverhandlungen mit der

gegnerischen Haftp9ichtversicherung einen Berater in Versicherungsangelegenheiten überläßt, begünstigt dadurch

eine unbefugte Rechtsbesorgung und begeht das Disziplinarvergehen der Berufsp9ichtenverletzung und der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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